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dies Sinn, zumindest für die jeweilige Sparte. Ein 

nachweisbarer Fall für diese These ist die Einführung 

eines Gesetzes, das deutschlandweit die Installation 

von Brandmeldern in allen Räumen vorschreibt,  

aufgrund einer geschickt durch den Herstellerverband 

eingefädelten, politisch abgesicherten Kampagne.  

Dabei die Sicherheit der Bewohner als Argument in den  

Vordergrund zu schieben, erscheint in diesem Zusam-

menhang als scheinheilig – es geht um Wirtschaft!

Wir sehen, das Bauen wird teurer, weil es einen 

Markt gibt, der das will und so seine Umsätze und 

sein Wachstum garantiert. Für die Verschärfung und 

die Zunahme von Normen wird als Grund ein schein-

bar existierendes Sicherheitsbedürfnis vorgebracht, 

welches aber in keiner Weise explizit formuliert wird. 

Weitere Nutzniesser dieser Tendenz sind die Versi-

cherungen, die ihre Risiken mindern oder aufgrund der 

Massnahmen in der Lage sind, diese auf die Benutzer 

abzuwälzen. Ein Bespiel dafür sind die Gebäudeversi-

cherer, die in den meisten Kantonen verpflichtend alle 

Häuser versichern, die Brandschutznormen schreiben 

und die Brandschutzplaner ausbilden, welche ihrer-

seits die Normen durchsetzen. Je nach Brandklasse 

ist es den Architekten nicht mehr erlaubt, dies selbst 

zu tun. Es braucht Brandschutzplaner, die die höchs-

ten Stundenansätze in der Branche auf ihre Rechnung 

schreiben. Die Brandschutzplaner wiederum werden –  

für gutes Geld – in Kursen der Gebäudeversicherun-

gen ausgebildet und zertifiziert.

Wir sehen an diesen Beispielen, dass sich der 

Einfluss der Regeln und Normen auf die Architektur 

nachhaltig geändert hat. Vielleicht ist auch dies ein 

Grund, weshalb sie nicht richtig zum Repertoire der 

Architektur zu werden vermögen, wie dies in anderen 

Fällen Usus war.

Die Haustreppe, heute so nicht bewilligungsfähig11
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Heute ist das Gegenteil der Fall; aufgrund von neuen 

Normen wird die Architektur ihres Repertoires beraubt 

und der architektonische Wortschatz schrumpft auf 

wenige Wörter. Für das Bauen im Bestand, um auf die 

Ausgangsfrage zurückzukommen, kann dies fatale 

Folgen haben. Wenn man es auf die vorgeschlage-

ne, narrative Vorgehensweise bezieht, wäre das, 

wie wenn man eine Fortsetzung von Buddenbrooks 

schreiben möchte, mit einem Wortschatz von un-

gefähr 500 Wörtern. Wie ich ausgeführt habe, waren 

Regeln und Normen schon immer Teil der Architektur, 

seien dies ganz handfest Regularien und Einschrän-

kungen der persönlichen Freiheit auf der eigenen 

Zeit gemässe 
Normen und 
das Bauen  
im Bestand 

Parzelle in Form von Schutz vor dem Nachbar oder vor 

der Umwelt. Natürlich kennt auch das Handwerk Ein-

schränkungen in Form von Regeln der Baukunst oder 

der Tradition. Aber es waren andere Regeln als jene, 

die heute gelten. Die neuen Regeln sollen umgesetzt 

werden, sei dies etwa im Wärmeschutz oder der Erd-

bebensicherheit, um nur zwei zu benennen. Da prallen 

Welten aufeinander, die unterschiedlicher nicht sein 

könnten und nur unter einer wirtschaftlichen Betrach-

tung Sinn ergeben, da sie Aufträge generieren. Im 

schlimmen Fall – in der Hand eines*r ungeübten oder 

ungeschickten Architekt*in – kann dies zerstörend auf 

die Substanz wirken. Es müsste Aufgabe des*r Archi-

tekt*in sein, die neuen Forderungen gewinnbringend 

für die Substanz einzusetzen mit dem Ziel, bestehen-

de Werte zu sichern und neue Werte hinzuzufügen. 

Interessanterweise gelingt das ganz gut, je jünger 

die Bausubstanz ist. Einerseits weil der Umgang mit 

Häusern jüngeren Datums unverkrampfter stattfinden 

kann, anderseits weil sie einer heutigen Normierung 

näher sind.
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In der nahen Vergangenheit wurden auch beweg-

liche, historische Artefakte unter Schutz gestellt. In 

Deutschland gibt es dazu den Begriff des technischen 

Denkmals. Ein Beispiel dazu ist die Ju 52, ein Flug-

zeug aus den dreissiger Jahren, welches die gleichen 

Schutzkriterien und damit die Unterstützung geniesst, 

die bisher nur Häusern vorbehalten waren. Ähnliche 

Beispiele gelten für Automobile oder Dampflokomoti-

ven. Dort kommt interessanterweise niemand auf  

die Idee, diese mobilen Objekte den heutigen Normen 

oder Gesetze anzupassen. Liegt es daran, dass dort 

ein vernachlässigbarer Markt besteht? Oder daran, 

dass es den Benutzer*innen überlassen wird, das 

Risiko zu tragen, mit einem historischen Flugzeug zu 

fliegen oder einen Bugatti zu fahren? Häuser sind  

oft Mietobjekte, die gegen Entgelt anderen Personen  

Normen und 
Häuser –  
ein Ausblick

zur Nutzung überlassen werden, die deshalb ein 

Recht auf zeitgemässe Nutzeransprüche daraus  

ableiten. Es ist selbstverständlich nicht so, dass 

bei historischen Fahrzeugen ein rechtsfreier Raum 

besteht, sondern es wird in der Regel behördlich 

verlangt, die damaligen Normen und Regeln weiter 

bestehen zu lassen. Liegt nicht in diesem Gedanken 

ein Ansatz für den Umgang mit dem Bestand?  

Könnte nicht gefordert werden, die Gebäude so weit 

zu ertüchtigen, bis sie den damaligen Normen stand-

halten? Alle darüberhinausgehenden Massnahmen 

wären dann im Ermessen der Besitzer anzusiedeln, 

denn natürlich gibt es in der Ju 52 ein Funkgerät und 

zeitgemässe Navigationsinstrumente. Heute ist  

die angemessene Verhandlung bezüglich zeitgemäs-

ser Anpassungen nur mit Hilfe der Denkmalpflege  

zu realisieren und nur bei geschützten Denkmälern. 

Die weit grössere Masse durchschnittlicher aber nach 

wie vor guter und brauchbarer Bausubstanz leidet  

unter den heutigen Vorschriften und wird auch  

durch die Umbauten nicht gestärkt, sondern oft  

geschwächt. Ein Beispiel dafür ist die Forderung nach  

hohen Dämmungsgraden bei neuen Teilen, die  

zugefügt oder ersetzt werden. Dies führt zu hohen 

Dämmstärken, die etwa eine Lukarne dermassen 

entstellen und den Charakter des Bestandes mass-

gebend stören. 

Weitergehend lohnt sich eine Betrachtung  

der bauphysikalischen Ansprüche bezüglich der 

Feuchte. Was früher als dampfoffene, durchlüftete 

Konstruktion gedacht war, wird zum dampfdichten 

Bauteil mit Plastikfolie auf der Innenseite die mit einer 

unsäglichen Klebemasse aus der Pistole auf das  

historische Mauerwerk geklebt wird. Dass dies 

schmerzhaft ist, lässt sich nachvollziehen. Zudem 

wird auch der Dampfdruck im Inneren des Gebäudes 

auf die alten, noch bestehenden Bauteile verschoben, 
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was zu Schäden führt, wo noch nie welche waren. 

Dass neue Häuser nach neuen Normen gebaut  

werden, wäre grundsätzlich nicht zu hinterfragen, 

oder zumindest wäre es Anlass für eine weitere  

Betrachtung. Aber weshalb kann man für alte Häuser 

nicht dem Wesen dieser Gebäude entsprechende 

Massnahmen anwenden? Könnte nicht eine flexible 

Normierung mit diesem Grundsatz gefunden werden? 

In den Brandschutznormen gibt es den interessanten 

Paragraphen 2 zu diesem Thema. Dort wird der  

Geltungsbereich der heutigen Norm auf neu zu er-

stellende Häuser beschränkt. Die geltende Norm  

ist auf Umbau nur anzuwenden, wenn eine Nutzungs-

änderung ansteht oder eine erhöhte Gefährdung be-

Weiterbauen im Bestand, zu ersetzende Bauteile werden  

mit denselben handwerklichen Methoden eingebaut

12

steht und dann auch nur «verhältnismässig». Interes-

santerweise wird dieser Paragraph von der Feuerpolizei 

nur unter massivem Druck akzeptiert, da er argu-

mentativen Raum öffnet. Ich halte den Ansatz dieser 

Regelung aber für richtig. Man könnte noch den Zusatz 

«der damaligen Normen und den damaligen Regeln  

der Baukunst entsprechend» zufügen.

Damit wäre einiges getan, um unsere noch  

vorhandene baulich Substanz «artgerecht» zu behan-

deln, dies auch im Sinne der Nachhaltigkeit. Über die 

Einflüsse auf die Qualität der Architektur, sei dies  

im Umbau oder Neubau, haben wir im Rahmen dieses 

Artikels noch gar nicht gesprochen. Sicher ist, eine 

plafonierende Normierung fördert sicherlich nicht 

die architektonische Vielfalt und Qualität, was eine 

Zugfahrt durch die Schweiz veranschaulicht. Denn dort 

besteht eine «Normierung» hin zur unverfänglichen 

Belanglosigkeit. Aber vielleicht ist es dort wie bei den 

Vögeln – immer weniger Singvögel, dafür mehr Tauben. 
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Anhang
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und Musikschule Biel durch spaceshop Archi-
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Passage. Foto: Matteo Aroldi, Kunst + Architek-

tur, Gesellschaft für Schweizerische Kunstge-

schichte GSK 
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Hotel umgebaut durch Buol und Zünd Archi-

tekten 1996-1999. Foto: Georg Aerni, Buol und 

Zünd Architekten

5  Basel, ehemalige Seidenbandfabrik, zur 

Jugend herberge umgebaut durch Buchner 

Bründler Architekten 2009/2010.  

Foto: Ruedi Walti
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der ZHAW durch Hermann Eppler und Stephan 

Mäder 1992. Foto: Josep Mallent Llopis, Valencia
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zur Berufsschule Baden durch Burkard Meyer 

Architekten 2003-2006, Mensa. Foto: Roger 
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Trafo durch Burkard Meyer Architekten 2001-
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Methoden eingebaut
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